
ZIEL DER FACHOBERSCHULAUSBILDUNG 
In der Fachoberschule erwerben Sie 
die allgemeine Fachhochschulreife, die 
zum Studium an allen 
Fachhochschulen berechtigt. 

 

 

 

WICHTIGE HINWEISE 

 

Die Aufnahmemöglichkeiten der 
Fachoberschule sind begrenzt. Es wird 
daher dringend empfohlen, vor einer 
endgültigen Zusage bestehende 
Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnisse nicht 
aufzugeben.  

 

Mit dem Besuch der Fachoberschule ist 
eine berufliche Tätigkeit oder eine 
regelmäßige wirtschaftliche 
Nebentätigkeit nicht vereinbar. 

 

Das 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(Fassung 1983 mit Änd.) sieht vor, dass 
Schüler*innen mit Vollzeitunterricht in 
der Fachoberschule bei bestimmten 
Voraussetzungen Ausbildungsbeihilfen 
erhalten können. Anträge sind beim 
zuständigen BaföG-Amt zu stellen. 

 

 

OSZ SOZIALWESEN 
 

Halemweg 22 13627 Berlin 
Sekretariat: 030 – 90189 3502 
Fax: 030 – 90189 3520 

E-Mail: 
sekretariat@oszafs.de  
 
www.anna-freud-osz.de 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

► OSZ SOZIALWESEN 
 

 FACHOBERSCHULE FÜR SOZIALWESEN 
(FOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
HERZLICH WILLKOMMEN AN DER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUNDENTAFEL 
 
Unterrichtsfächer         Klasse 11 12 

Deutsch 4 4 

Englisch 5 5 

Mathematik 5 5 

Biologie 2 2 

Sozialkunde 2 - 

Politikwissenschaft  

Und Geschichte - 2 

Sozialwissenschaften 

Pädagogik 3 - 

Psychologie 3 - 

Soziologie 3 3 

Päd. Oder Psych. Oder Soz. - 6 

Recht 2 2 

Sport 2 2 

Wahlpflichtfächer 

Deutsch/Mathematik 2/1 2/1 

Päd. Oder Psych. Oder Soz. - 3 

Zusatzangebot: Spanisch - 4 

 

 

  PRAKTIKA 
Während der Unterrichtsphase kommen 
zwei Praktika von je 10 Wochen in Klasse 
11, begleitet von einem Seminarprogramm 
hinzu. 

Im Bereich Jugend-, Schul- oder 
Sozialwesen werden Praktika absolviert die 
die Schüler*innen eigenverantwortlich 
suchen. 

 

   

 
BILDUNGSGÄNGE 
 

EINJÄHRIGER BILDUNGSGANG 
für Schüler/innen mit dem mittleren 
Schulabschluss oder einer gleichwertigen 
Schulbildung und einer erfolgreich 
abgeschlossenen mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung im Sozialwesen.  

Andere Berufsabschlüsse oder eine 
fünfjährige vergleichbare Berufstätigkeit im 
sozialen Bereich können auf Antrag von der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft als gleichwertig anerkannt 
werden.  

Besonders geeignete Schülerinnen und 
Schüler können nach einem zweiten Jahr an 
der Berufsoberschule (BOS) die 
fachgebundene oder allgemeine 
Hochschulreife erlangen. 

ZWEIJÄHRIGER BILDUNGSGANG 
für Schüler*innen mit dem mittleren 
Schulabschluss oder einer gleichwertigen 
Schulbildung (auf dem Zeugnis des mittleren 
Schulabschlusses darf die Summe der 
Jahrgangsnoten der Fächer Deutsch, erste 
Fremdsprache und Mathematik nicht größer 
als 10 sein) oder es ist eine 
Zugangsberechtigung für die gymnasiale 
Oberstufe vermerkt.  

FOS 13 
Wer die zweijährige Fachoberschule mit 
einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,8 
oder besser abschließt, kann durch den 
Besuch eines weiteren Jahres entweder die 
fachgebundene Hochschulreife (mit einer 
Fremdsprache) oder die allgemeine 
Hochschulreife (bei bereits vorhandenen 
oder extern nachzuweisenden Kenntnissen 
einer 2.Fremdsprache) erlangen. Bitte 
beachten Sie die Altersgrenze von 21 Jahren.  

 

 

ANMELDUNG/ BEWERBUNG 

► LUSD-Anmeldung 

► Lückenloser tabellarischer Lebenslauf 

► Kopie des Zeugnisses des mittleren 
Schulabschlusses oder eines 
gleichwertigen Abschlusses bzw. des 
Halbjahreszeugnisses der 10.Klasse; für 
die einjährige Ausbildung auch Zeugnisse 
über die abgeschlossene 
Berufsausbildung 

► anhängige Erklärung, Kenntnisnahme der 
Schulordnung und Anmeldeformular   
(alle als pdf-Dokumente herunterzuladen von 
unserer Homepage www.anna-freud-osz.de) 

► Zwei aktuelle Passbilder  

(rückseitig mit Namen versehen) 

 

 

 

 

 

 
 Stand: Oktober 2024 

Sekretariat:     sekretariat@oszafs.de 
�     030 – 90189 3502 

  Bildungsgangleitung: n.strobel@oszafs.de 
  �     030 – 90189 3516 

Sprechzeiten:     08:00 – 15:00 Uhr 

 


